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Sehr geehrte Damen und Herren, 

rechtzeitig vor dem Ende der Frist, die das Bundesverfassungsge-

richt gesetzt hat, haben Bund und Länder eine Reform der Grund-

steuer in die Wege geleitet. Ab 2025 gelten die neuen Regelungen, 

auch wenn einzelne Bundesländer abweichende Grundsteuerkon-

zepte umsetzen wollen. Mit dem Jahressteuergesetz 2019 ist da-

neben noch ein weiteres großes Steueränderungsgesetz in trocke-

nen Tüchern und kann in Kraft treten. Neben diesen Schwerpunkt-

themen finden Sie in dieser Ausgabe weitere interessante Themen, 

zu denen Sie sich hier einen Überblick verschaffen können: 

ALLE STEUERZAHLER 

Reform der Grundsteuer ab 2025 ............................................. 2 

Steuerliches Klimapaket bringt höhere Entfernungspauschale  ........ 2 
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SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  1122//1199  ––  22//2200  

 Dez Jan  Feb 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 13. 13. 

Gewerbesteuer - - 17. 

Grundsteuer - - 17. 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 20. 

SV-Beitragsnachweis 19. 27. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 23. 29. 26. 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Opposition ist die Kunst, so ge-

schickt dagegen zu sein, dass man 

später dafür sein kann« 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord 

 

»Ein Ruin kann drei Ursachen 

haben: Frauen, Wetten oder die 

Befragung von Fachleuten.« 

Georges Pompidou 
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Reform der Grundsteuer ab 2025 

Bund und Länder haben sich auf eine Reform der Grundsteuer 
geeinigt, die den Ländern eigene Sonderregelungen ermöglicht 
und 2025 voll in Kraft treten soll. 

Im Frühjahr 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Grundsteu-

er in ihrer aktuellen Form als verfassungswidrig eingestuft und ei-

ne verfassungskonforme Neuregelung verlangt. Fast ein Jahr lang 

haben Bund und Länder darum gestritten, wie die vom Bundesver-

fassungsgericht geforderte Grundsteuerreform genau aussehen soll. 

Der Politik drohte dabei, die Zeit davon zu laufen, denn das Ver-

fassungsgericht hatte für das Gesetzgebungsverfahren zur Grund-

steuerreform eine Frist bis Ende 2019 gesetzt. Der Bundesfinanz-

minister hat seinen Vorschlag trotz aller Anstrengungen nicht 

durchsetzen können, weil sich 

vor allem Bayern mit Zähnen 

und Klauen gegen dessen Be-

rechnungsansatz gewehrt hat. 

Eine Einigung hat es am Ende 

trotzdem gegeben: Mit einer 

Änderung des Grundgesetzes 

wurde den Ländern die Mög-

lichkeit gegeben, eigene Re-

geln für die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer festzulegen. 

Entstehen einem Bundesland durch eine abweichende Regelung 

aber Steuermindereinnahmen, dürfen diese nicht im Länderfinanz-

ausgleich berücksichtigt werden. Bayern will von der Möglichkeit 

einer Sonderregelung Gebrauch machen und die Größe des Grund-

stücks als entscheidenden Faktor für die Bemessung der Grund-

steuer festlegen. Auch Sachsen hat bereits angekündigt, einen ei-

genen Weg gehen zu wollen. 

Ab 2025 erheben die Kommunen die Grundsteuer dann nach den 

neuen Regeln – sei es nach dem Bundesmodell oder den abwei-

chenden Regelungen im jeweiligen Bundesland. Die lange Vorlauf-

zeit ist notwendig, weil die Finanzämter Jahre brauchen, um für 

die rund 35 Millionen Immobilien in Deutschland alle notwendigen 

Daten für das neue Berechnungsmodell zusammenzutragen. Des-

wegen werden die Finanzämter viele Immobilienbesitzer und Käu-

fer schon deutlich vor 2025 zur Abgabe einer Feststellungserklä-

rung für die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer auffordern. 

Hinsichtlich der neuen Grundsteuerregelungen wurden im Vorfeld 

viele Vorschläge diskutiert, die unter Namen wie „Bodensteuer“, 

„Äquivalenzmodell“ oder „Kostenwertmodell“ ins Rennen gingen. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wäre also die ideale Ge-

legenheit gewesen, die Grundsteuer einfacher zu gestalten, den 

Verwaltungsaufwand zu minimieren und die finanzielle Belastung 

für die Bewohner vor allem in Großstädten mit besonders hohen 

Mieten zu reduzieren. 

Die Regelungen, die jetzt im Gesetz stehen, erreichen jedoch kei-

nes dieser Ziele wirklich, weshalb zumindest die Steuerzahler in 

einzelnen Bundesländern noch auf eine Besserung der Lage durch 

einfachere Regelungen rechnen können. Für die große Mehrzahl 

der Bürger wird aber aller Voraussicht nach das Bundesmodell zur 

Anwendung kommen, dessen wesentliche Elemente so aussehen: 

 Wohnimmobilien: Das statistische Bundesamt ermittelt alle 

vier Jahre unter anderem Daten zur Wohnsituation der Bürger. 

Für jedes Bundesland werden daraus Durchschnittsmieten für 

verschiedene Gebäudetypen (Ein-/Zweifamilienhäuser und Ei-

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Diskussion um Bonpflicht ab 2020 

Mehrere Jahre ist es her, dass das Kassen-

gesetz beschlossen wurde. Doch vielen 

Unternehmern wird erst jetzt bewusst, 

was die Regelungen genau für sie bedeu-

ten. In den letzten Wochen vor dem Jah-

reswechsel ist vor allem um die Pflicht 

zur Ausgabe eines Kassenbons eine rege 

Diskussion entbrannt. Dieser muss ab 2020 

erstellt werden, auch wenn der Kunde ihn 

nicht will. Praktikabilitäts-, Kosten- und 

Umweltbedenken zum Trotz hält die Re-

gierung aber an der Bonpflicht unverän-

dert fest. Der Wirtschaftsminister sprang 

zwar auf den Zug der Kritiker auf, wurde 

aber prompt von seinen Kollegen wieder 

zurückgepfiffen. Vorerst bleibt es daher 

nun bei der Bonpflicht, auch wenn der 

Bäckerverband zuletzt eine Ausnahmere-

gelung zumindest für Kleinstbeträge ins 

Gespräch gebracht hat. 

 

Steuerliches Klimapaket bringt 
höhere Entfernungspauschale 

Nachdem der Vermittlungsausschuss einen 

Kompromiss zu den steuerlichen Maßnah-

men im Klimapaket der Regierung gefun-

den hat, konnten Bundestag und Bundes-

rat das Gesetz noch vor dem Jahreswech-

sel verabschieden. Darin ist neben einer 

Reduzierung der Umsatzsteuer für Bahnti-

ckets im Fernverkehr auf 7 % auch eine 

befristete Erhöhung der Entfernungspau-

schale ab 2021 auf 35 Cent ab dem 21. 

Entfernungskilometer vorgesehen. 

 

Anhebung der Umsatzgrenze für 
die Ist-Versteuerung ab 2020 

Ursprünglich sahen die Pläne für das Bü-

rokratieentlastungsgesetz III vor, dass 

auch die jährliche Umsatzgrenze bei der 

Ist-Versteuerung um 100.000 Euro ange-

hoben und damit wieder an die Buchfüh-

rungsgrenze angeglichen wird. Doch diese 

Änderung wurde im Laufe des Gesetzge-

bungsverfahrens wieder fallengelassen, 

nur um nun doch noch in einem anderen 

Steueränderungsgesetz wieder aufzutau-

chen. Der Bundestag hat die Änderung 

kurzfristig in das „Gesetz zur Einführung 

einer Pflicht zur Mitteilung grenzüber-

schreitender Steuergestaltungen“ einge-

schoben, das inzwischen auch vom Bun-

desrat verabschiedet wurde. Damit gibt 

es nach der 2015 erfolgten Anhebung der 

Buchführungsgrenze ab 2020 wieder einen 

Gleichklang von Ist-Versteuerungs- und 

Buchführungsgrenze. 
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gentumswohnungen) und Baujahreszeiträume abgeleitet. Bei 

Wohngrundstücken wird zur Ermittlung der Bemessungsgrundla-

ge an diese durchschnittlichen Nettokaltmieten angeknüpft. Die 

ursprünglich geplante Ermäßigung bei einer tatsächlichen Miete 

bis zu 30 % unter der Durchschnittsmiete ist nicht im endgülti-

gen Gesetz enthalten. Stattdessen wird die Durchschnittsmiete 

in Abhängigkeit von der Mietniveaustufe nach dem Wohngeldge-

setz, der die jeweilige Gemeinde zugeordnet ist, vermindert 

oder erhöht. Die Spannbreite reicht hier von einer Reduzierung 

der Durchschnittsmiete um 22,5 % für die Mietstufe 1 bis zu ei-

ner Erhöhung um 32,5 % in der Mietstufe 6. Die unterschiedli-

chen Miethöhen in verschiedenen Wohnlagen innerhalb einer 

Gemeinde bleiben aber unberücksichtigt. Der so ermittelte 

Rohertrag wird um nicht 

umlagefähige Betriebs-

kosten reduziert, für die 

das Gesetz typisierte Pro-

zentsätze vorsieht, die 

vom Gebäudetyp und dem 

Baujahr abhängen. Für öf-

fentlich geförderten 

Wohnraum gibt es außer-

dem eine Ermäßigung der 

Steuermesszahl um 25 %. Der Bewertungsansatz mit diesem 

„vereinfachten Ertragswertverfahren“ anhand der Durch-

schnittsmiete gilt für alle Wohnimmobilien, also sowohl für 

vermieteten Wohnraum als auch für selbst genutzte Immobilien. 

 Bodenrichtwerte: Ausgangspunkt für die Bewertung von Grund- 

und Boden sowohl unbebauter Grundstücke als auch des Bo-

denwertanteils bebauter Grundstücke sind die Bodenrichtwerte. 

Als unbebaut gelten Grundstücke, auf denen sich keine benutz-

baren Gebäude befinden. Die Finanzverwaltung kann ergänzen-

de Vorgaben zur Bestimmung der Größe der Bodenrichtwertzo-

nen machen. Die Gutachterausschüsse können Bodenrichtwert-

zonen zu noch größeren Zonen (Lagen) zusammenfassen. 

 Gewerbeimmobilien: Anders als bei Wohngrundstücken werden 

für vermietete Geschäftsgrundstücke keine statistischen Daten 

erhoben, die für die Bewertung genutzt werden könnten. Daher 

kommt bei der Bewertung von Gewerbeimmobilien ein verein-

fachtes Sachwertverfahren zur Anwendung. Dieses Verfahren 

berücksichtigt bei der Wertermittlung insbesondere die typi-

schen Herstellungskosten für die jeweilige Gebäudeart und den 

Bodenrichtwert. Statt bisher 30 Angaben sind dann aber nur 

noch 8 Angaben erforderlich. Auch bei gemischt genutzten 

Grundstücken, die teils geschäftlich und teilweise zu Wohnzwe-

cken genutzt werden, kommt das vereinfachte Sachwertverfah-

ren zur Anwendung. 

 Land- und Forstwirtschaft: Bei der Bewertung von land- und 

forstwirtschaftlichem Grundbesitz (Grundsteuer A) bleibt es bei 

dem bisher praktizierten Verfahren. Diese Flächen wurden be-

reits in der Vergangenheit nach dem typisierten Ertragswert 

bewertet, der stets einen realitätsgerechten Wert aufweist. Das 

Verfahren wird nun weiter vereinfacht. Auf der anderen Seite 

unterliegen land- und forstwirtschaftliche Wohngebäude künftig 

nicht mehr nur in Ostdeutschland, sondern bundeseinheitlich 

der Grundsteuerregelung für Wohnimmobilien. 

 Baulandmobilisierung: Die Kommunen erhalten künftig die 

Möglichkeit, auf baureife, unbebaute Grundstücke einen eige-

nen Hebesatz (Grundsteuer C) zu erheben. In Kommunen, die 

Mindestlohn steigt auch 2020 

Eigentlich ist beim gesetzlichen Mindest-

lohn nur alle zwei Jahre eine Anpassung 

an die allgemeine Lohnentwicklung vorge-

sehen. Doch die Mindestlohnkommission 

hatte 2018 entschieden, dass der Mindest-

lohn sowohl 2019 als auch 2020 um je ei-

nen Teilbetrag ansteigen soll. Ab 2020 gilt 

daher ein neuer Mindestlohn von 9,35 Eu-

ro pro Stunde statt bisher 9,19 Euro. Eini-

ge Branchen haben höhere Mindestlöhne, 

die zum Großteil ebenfalls mit dem Jah-

reswechsel steigen. 

 

Schätzungsbescheid ohne 
Vorbehalt der Nachprüfung 

Wenn das Finanzamt einen Schätzungsbe-

scheid erlässt, steht dieser regelmäßig 

unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. 

Damit ist eine Änderung durch Abgabe der 

Steuererklärung so lange möglich, bis der 

Vorbehalt vom Finanzamt aufgehoben 

wird oder die Festsetzungsverjährung ab-

läuft. Das Finanzamt ist jedoch nicht ver-

pflichtet, Schätzungsbescheide unter den 

Vorbehalt der Nachprüfung zu stellen und 

muss bei Fehlen des Vorbehalts auch nicht 

gesondert in der Rechtsbehelfsbelehrung 

darauf hinweisen, hat das Finanzgericht 

Bremen festgestellt. In diesem Fall bleibt 

nur die einmonatige Einspruchsfrist, da-

nach wird der Bescheid bestandskräftig. 

 

Kleinunternehmer-Umsatzgrenze 
bei beschränktem Vorsteuerabzug 

Verkauft ein Unternehmer Gegenstände, 

für die der Vorsteuerabzug bei deren Er-

werb aufgrund gesetzlicher Regelungen 

ausgeschlossen war, sind diese Umsätze 

nicht bei der Prüfung einzubeziehen, ob 

die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer 

überschritten wurde. Zu diesem Ergebnis 

ist der Bundesfinanzhof nach einem zwar 

klaren aber recht verwundenen Pfad 

durch die gesetzlichen Regelungen ge-

langt. Das Urteil gilt speziell für Gegen-

stände, die einem der Abzugsverbote bei 

der einkommensteuerlichen Gewinner-

mittlung unterliegen, und für die in der 

Folge dann auch ein Vorsteuerabzugsver-

bot selbst dann gelten würde, wenn der 

Vorsteuerabzug nicht ohnehin aufgrund 

der Kleinunternehmerregelung nicht in 

Frage kommt. Das können beispielsweise 

Waren sein, die zunächst für die persönli-

che Lebensführung erworben wurden, 

aber später im Rahmen einer unterneh-

merischen Tätigkeit verkauft werden. Im 

Streitfall ging es um Angelzubehör, das 

der Kläger vor Beginn seiner Verkaufstä-

tigkeit privat erworben hatte. 
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von dieser Option Gebrauch machen, wird für solche Grundstü-

cke somit künftig erheblich mehr Grundsteuer zu zahlen sein als 

bisher. Damit können die Gemeinden unter bestimmten Voraus-

setzungen einen Anreiz für den Bau neuer Wohnungen schaffen 

und Bodenspekulationen entgegenwirken. Hat sich eine Ge-

meinde für die Erhebung der Grundsteuer C entschieden, muss 

der Hebesatz für alle baureifen Grundstücke in der Gemeinde 

einheitlich und höher als der reguläre Hebesatz für die übrigen 

Grundstücke in der Gemeinde sein. Eine unterschiedliche Be-

handlung bestimmter baureifer Grundstücke innerhalb einer 

Gemeinde ist also ausgeschlossen. 

 Steuermesszahl: Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

der Grundsteuer wird der nach den unterschiedlichen Verfahren 

ermittelte Wert mit der Grundsteuermesszahl multipliziert. 

Bisher beträgt diese Steuermesszahl 0,35 %. Um aber einen 

drastischen Anstieg der Grundsteuer zu verhindern, werden die 

neuen, nun im Vergleich zu bisher deutlich höheren Grund-

stückswerte in einem zweiten Schritt durch die radikale Absen-

kung der Steuermesszahl korrigiert. Aktuell ist im Gesetz mit 

0,34 ‰ eine Messzahl vorgesehen, die weniger als ein Zehntel 

des alten Wertes beträgt. Das Bundesfinanzministerium will in 

ein paar Jahren, wenn mehr Daten zur Neubewertung der Im-

mobilien vorliegen, noch vor Inkrafttreten der neuen Grund-

steuerfestsetzungen überprüfen, ob hier noch weiterer Anpas-

sungsbedarf besteht.  

 

Jahressteuergesetz 2019 auf der Zielgeraden 

Das inoffizielle Jahressteuergesetz 2019 ist nach dem Bundes-
tag auch vom Bundesrat verabschiedet worden. 

Schon seit der ersten, im Frühjahr veröffentlichten Entwurfsfas-

sung wird das „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-

ten“ als inoffizielles Jahressteuergesetz 2019 gehandelt, denn es 

bündelt zahlreiche Änderungen im Steuerrecht, von denen die 

meisten ab 2020 in Kraft treten werden. Bundestag und Bundesrat 

haben das Gesetz im Novem-

ber verabschiedet, sodass es 

nun wie vorgesehen in Kraft 

treten kann. 

Normalerweise haben solche 

inoffiziellen Jahressteuerge-

setze die Eigenschaft, im Lauf 

des Gesetzgebungsverfahrens 

deutlich an Umfang zuzulegen 

- die verabschiedete Fassung kann leicht doppelt so viele Änderun-

gen enthalten wie der erste Entwurf. In dieser Hinsicht ist das Jah-

ressteuergesetz 2019 aus der Art geschlagen, denn es hat im Ver-

gleich zu den frühen Entwürfen einige Änderungen eingebüßt und 

gleichzeitig nur wenige Ergänzungen erhalten.  

Dass das Gesetz nun „abgespeckt“ hat, ist zwei Umständen ge-

schuldet: Einerseits bringt das Jahresende einen regelrechten Ma-

rathon an Steueränderungsgesetzen mit sich, denn im Herbst ha-

ben Bundestag und Bundesrat nicht weniger als sieben eigenstän-

dige Steueränderungsgesetze verabschiedet. Kleinere Änderungen, 

die sonst Teil des Jahressteuergesetzes 2019 geworden wären, 

sind zum Teil in den anderen Gesetzen untergekommen, und grö-

ßere Änderungen haben einfach ihr eigenes Änderungsgesetz be-

Höhere Abschreibung bei kürzerer 
Restnutzungsdauer des Gebäudes 

Wenn für ein Gebäude mit einer geringe-

ren Restnutzungsdauer als der gesetzlich 

typisierten Nutzungsdauer von 50 Jahren 

zu rechnen ist, lässt das Steuerrecht auch 

eine Abschreibung über die tatsächliche 

Nutzungsdauer zu. Allerdings macht das 

Gesetz keine Vorgaben dazu, wie der 

Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer 

zu führen ist. Das Finanzgericht Düssel-

dorf hat nun festgestellt, dass die Forde-

rung eines Finanzamts in einem solchen 

Fall nach einem Bausubstanzgutachten 

deutlich überzogen ist. Stattdessen hält 

es die Bestimmung der wirtschaftlichen 

Restnutzungsdauer für Wohngebäude nach 

der Sachwertrichtlinie für ein geeignetes 

Verfahren zur Ermittlung der kürzeren 

Restnutzungsdauer eines Gebäudes. 

 

Optionskosten sind Anschaffungs-
nebenkosten von Aktien 

Solange ein Optionsrecht nicht ausgeübt 

wird, ist die Option ein eigenständiges 

Wirtschaftsgut, das gewinnwirksam wie-

der verkauft werden oder durch Verfall zu 

einem Verlust führen kann. Gleichzeitig 

bewirkt der Erwerb der Option aber auch, 

dass in Höhe des für die Option gezahlten 

Betrages Anschaffungsnebenkosten für 

den späteren Erwerb der Wertpapiere 

aufgewendet werden, zu deren Bezug die 

Option berechtigt. Zwar kommt dieser 

spezifische Charakter des Optionsscheins 

nur zum Tragen, wenn die Option tatsäch-

lich ausgeübt wird und dabei selbst un-

tergeht. Trotzdem hält der Bundesfinanz-

hof die Zuordnung der Optionskosten als 

Anschaffungsnebenkosten der durch Aus-

übung der Option erworbenen Aktien für 

gerechtfertigt. 

 

Geschäftsführervergütung trotz 
laufender Pensionszahlungen 

Grundsätzlich gilt nach der Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs die Pensions-

zahlung an einen beherrschenden GmbH-

Gesellschafter, der gleichzeitig als Ge-

schäftsführer ein Gehalt bezieht, als ver-

deckte Gewinnausschüttung. Eine Aus-

nahme von dieser Regel hat jedoch das 

Finanzgericht Münster aufgestellt: Wenn 

bei Beginn der Pensionszahlung noch nicht 

absehbar war, dass der Gesellschafter 

wieder als Geschäftsführer tätig sein wür-

de, die erneute Geschäftsführertätigkeit 

allein im Interesse der GmbH liegt und 

das neue Geschäftsführergehalt kein 

vollwertiges Gehalt ist, kann auch keine 

verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen. 



 5 

kommen, beispielsweise die steuerlichen Maßnahmen im Rahmen 

des Klimapakets der Großen Koalition. 

Auf der anderen Seite gibt es Änderungen, die ursprünglich im Ge-

setz enthalten waren, bei denen die Politik jetzt aber noch weite-

ren Beratungsbedarf sieht. Daher blieb nichts anderes übrig als 

diese Änderungen wieder aus dem Gesetz herauszunehmen, damit 

das Jahressteuergesetz 2019 noch rechtzeitig vor dem Jahres-

wechsel verabschiedet werden konnte. Im Vergleich zum Entwurf, 

den wir im Sommer vorgestellt haben, sind nun insbesondere fol-

gende neuen Änderungen hinzugekommen: 

 Elektro-Dienstwagen: Die Halbierung der Dienstwagenbesteue-

rung für Dienstwagen mit Elektro- oder Hybridantrieb wird nun 

nicht nur verlängert, sondern auch ausgeweitet. Für zwischen 

dem 1. Januar 2019 und 

dem 31. Dezember 2030 

angeschaffte Dienstwa-

gen, die keine CO2-

Emissionen haben und de-

ren Bruttolistenpreis un-

ter 40.000 Euro liegt, 

wird die Besteuerung nun 

sogar auf ein Viertel statt 

nur die Hälfte reduziert. 

 Elektro-Fahrzeuge: Im Gesetzentwurf war nur eine Sonderab-

schreibung für Elektrolieferfahrzeuge vorgesehen. Diese Son-

derabschreibung gilt nun für alle Elektro-Nutzfahrzeuge sowie 

für elektrisch betriebene Lastenfahrräder. 

 Fahrräder: Neben einer Verlängerung der Steuerbefreiung für 

die Privatnutzung eines Dienstfahrrads gibt es nun auch die 

Möglichkeit zur Pauschalierung der Lohnsteuer auf die unent-

geltliche oder verbilligte Übereignung eines betrieblichen Fahr-

rads durch den Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn. 

 Lohnsteuer-Anmeldung: Ab 2022 muss die einzubehaltende 

und zu übernehmende Lohnsteuer in der Lohnsteueranmeldung 

getrennt nach den Kalenderjahren, in denen der Arbeitslohn 

bezogen wird oder als bezogen gilt, angegeben werden. 

 Tierhaltung: Es wird geregelt, wann Einkünfte aus landwirt-

schaftlicher Tierzucht oder Tierhaltung zu den land- und forst-

wirtschaftlichen Einkünften gehören, wenn sie von Genossen-

schaften, Gesellschaften oder von Vereinen erzielt werden. 

 E-Medien: Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes 

auf E-Books und andere digitale Medien gilt nun auch für Zu-

gänge zu Datenbanken, die eine Vielzahl von elektronischen 

Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften enthalten. Der reduzier-

te Steuersatz gilt ab dem 18. Dezember 2019. 

 Menstruationsprodukte: Auch für „Erzeugnisse für Zwecke der 

Monatshygiene“ gilt ab dem 18. Dezember 2019 der ermäßigte 

Umsatzsteuersatz. 

 Kapitalerträge: Arbeitnehmer, die Kapitalerträge erhalten ha-

ben, ohne dass dabei ein Steuerabzug erfolgt ist (Abgeltung-

steuer), müssen jetzt zwingend eine Steuererklärung abgeben. 

Eine Bagatellgrenze gibt es dabei nicht. 

 Sachbezüge: Für Sachbezüge war im ersten Entwurf eine Ver-

schärfung vorgesehen, die zwischendurch aus dem Gesetz ge-

Beerdigungskosten als 
außergewöhnliche Belastung 

Zwar sind die Kosten für eine Beerdigung 

zwangsläufige Ausgaben und erfüllen da-

mit eine wichtige Voraussetzung für eine 

außergewöhnliche Belastung. Sie können 

aber nur dann als solche geltend gemacht 

werden, wenn die Kosten nicht in voller 

Höhe aus dem Nachlass bestritten werden 

können und auch nicht durch sonstige im 

Zusammenhang mit dem Tod zugeflossene 

Geldleistungen abgedeckt sind. Das Fi-

nanzgericht Hamburg hat sich mit diesem 

Urteil einer vergleichbaren Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs in einem anderen 

Fall angeschlossen. 

 

Nachversteuerung bei Eigentums-
aufgabe an einem Familienheim 

Die Steuerbefreiung bei der Erbschafts-

teuer für den Erwerb eines selbstgenutz-

ten Familienheims durch den überleben-

den Ehegatten oder Lebenspartner ent-

fällt rückwirkend, wenn der Erbe das Ei-

gentum am Familienheim innerhalb von 

zehn Jahren nach der Erbschaft auf einen 

Dritten überträgt. Soweit ist die gesetzli-

che Regelung klar. Der Bundesfinanzhof 

hat nun jedoch klargestellt, dass diese 

Regelung zur Nachversteuerung auch dann 

greift, wenn die Selbstnutzung zu Wohn-

zwecken aufgrund eines lebenslangen 

Nießbrauchs fortgesetzt wird. Eine Über-

tragung des Familienheims an die gemein-

samen Kinder vor Ablauf der Zehn-Jahres-

Frist ist daher auch dann steuerschädlich, 

wenn ein lebenslanges Wohnrecht für das 

Familienheim bestehen bleibt. 

 

Besuch eines Fitnessclubs als 
außergewöhnliche Belastung 

Die Kosten für den Besuch eines Fitness- 

und Gesundheitsclubs sind nicht als au-

ßergewöhnliche Belastungen abziehbar, 

wenn der Steuerzahler keine ärztliche 

Verordnung vorlegt, sondern nur pauscha-

le ärztliche Bescheinigungen, laut denen 

allgemein Sporttherapie, Krankengymnas-

tik, Bewegungsübungen, Massagen und 

Bewegungsübungen im Bewegungsbad un-

ter therapeutischer Anleitung benötigt 

und Aufbautraining der Muskulatur durch 

Bewegungsbäder, Muskeltraining sowie 

Gymnastikkurse angeraten werden. Solche 

Bescheinigungen erfüllen nicht die gesetz-

lichen Vorgaben, hat das Finanzgericht 

Köln festgestellt, denn aus ihnen geht 

nicht hervor, ob die konkreten Aufwen-

dungen und die diesen zugrunde liegen-

den Maßnahmen den Umständen nach 

medizinisch notwendig waren. 
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strichen wurde, in der endgültigen Version aber wieder enthal-

ten ist. Ab 2020 sind deshalb zweckgebundene Geldleistungen, 

nachträgliche Kostenerstattungen und andere Vorteile, die auf 

einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge. 

In der endgültigen Fassung des Jahressteuergesetzes 2019 gestri-

chen oder entgegen früherer Pläne nicht aufgenommen wurden 

folgende Änderungen: 

 Share-Deals: Ein wesentlicher Teil des ersten Entwurfs waren 

Änderungen bei der Grunderwerbsteuer, mit denen Share-Deals 

eingedämmt werden sollten. Weil die Regierungskoalition hier 

noch Beratungsbedarf hat, soll diese Änderung nun Anfang 2020 

ihr eigenes Gesetzgebungsverfahren bekommen. 

 Alternative Wohnformen: Im Entwurf war eine Steuerbefreiung 

für Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen enthal-

ten. Diese Änderung wurde in der finalen Version gestrichen. 

 Ehrenamt: Auch die von den Ländern vorgeschlagenen Erleich-

terungen und Verbesserungen im steuerlichen Gemeinnützig-

keitsrecht sind nicht in das Gesetz aufgenommen worden. Der 

Bundesrat will aber an dem Plan festhalten, sodass diese Ände-

rungen möglicherweise in ein späteres Gesetz einfließen.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Steuerberater Esens-Jever 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pflicht zu elektronischen Rech-
nungen bei Bundeseinrichtungen 

Mit der E-Rechnungs-Verordnung stellt die 

Verwaltung in mehreren Stufen die Verar-

beitung von Rechnungen auf ein rein digi-

tales Verfahren um. Seit dem 27. Novem-

ber 2019 sind nicht mehr nur alle Bun-

desministerien und Verfassungsorgane da-

zu verpflichtet, elektronische Rechnungen 

im Format XRechnung empfangen und 

verarbeiten zu können, sondern auch alle 

bundesunmittelbaren Körperschaften, An-

stalten und Stiftungen, wie z. B. die Bun-

desagentur für Arbeit. Zwar sind von der 

Pflicht bisher nur die Rechnungsempfän-

ger des Bundes betroffen. Doch auch für 

alle Zulieferer, die diesen Stellen Rech-

nungen schicken, wird die Zeit allmählich 

knapp. Denn bereits in einem Jahr folgt 

die Verpflichtung zum rein elektronischen 

Rechnungsaustausch mit allen Rechnungs-

empfängern auf Bundesebene. Ab dem 

27. November 2020 dürfen die Rech-

nungsempfänger des Bundes daher alle 

papierbasierten Rechnungen oder Rech-

nungen, die als einfaches PDF ohne CEN-

konformen XML-Datensatz übermittelt 

werden, zurückweisen. 

 


